
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

Wien, am 11. Februar 2016 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat  Willi, Freundinnen und Freunde haben am 11. Dezember 2015 

unter der Nr. 7448/J an meinen Amtsvorgänger eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Abgasskandal und Marktüberwachung gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 Von wann datiert das im zitierten „Wirtschaftswoche“-Artikel vom 25.11.2015 erwähnte 

Schreiben des damaligen EU-Kommissars Antonio Tajani an Ihre Amtsvorgängerin? 

 Wann ist dieses Schreiben bei Ihrer Amtsvorgängerin eingelangt? 

 Wie ist der Wortlaut dieses Schreibens? Wir ersuchen um Beilage des Schreibens in Kopie. 
 
Das Schreiben von Antonio Tajani datiert mit 25.07.2012 (siehe Beilage) war nicht an mein 

Ressort, sondern an das damalige Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, 

adressiert.  
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Zu den Fragen 4 und 5: 

 In seinem Schreiben soll EU-Kommissar Tajani – vor dem Hintergrund eines Treffens mit 

dem Manager eines Autozulieferers, der ihn auf die Machenschaften hinwies, die 

mittlerweile durch den vom VW-Konzern eingestandenen Abgasbetrug belegt und breit 

öffentlich bekannt sind – die Minister ersucht haben, Maßnahmen zur Marktüberwachung 

im Bereich der Autoindustrie zu ergreifen, da diese verbessert werden müsse. Er hat dabei 

offenkundig nicht explizit auf den ihm zugetragenen Betrug bei 

Typengenehmigungsverfahren Bezug genommen, sodass es auch nicht zulässig gewesen 

wäre, von Mitgliedstaats-Seite die erbetenen „Maßnahmen“ auf diesen Bereich 

einzuschränken. 

a) Hat Ihre Amtsvorgängerin bzw. Ihr Ressort in Reaktion auf dieses Schreiben von EU-

Kommissar Tajani Maßnahmen gesetzt? 

b) Wenn ja, welche Maßnahmen waren dies konkret, wann wurden diese Maßnahmen 

jeweils im Einzelnen konkret gesetzt und was war jeweils das Ergebnis dieser 

Maßnahmen? 

c) Wenn nein, warum hat Ihre Amtsvorgängerin bzw. Ihr Ressort in Reaktion auf dieses 

Schreiben von EU-Kommissar Tajani keine Maßnahmen gesetzt? 

 In seinem Schreiben soll EU-Kommissar Tajani Ihre Amtsvorgängerin so wie ihre 

AmtskollegInnen der anderen Mitgliedsstaaten weiters darum ersucht haben, ihn über ihre 

Pläne bzw. Maßnahmen auf dem Laufenden zu halten. 

a) Hat Ihre Amtsvorgängerin bzw. Ihr Ressort im Sinne dieses Ersuchens des EU-

Kommissars entsprechend an ihn bzw. seine AmtsnachfolgerInnen bzw. 

AmtskollegInnen in der EU-Kommission geantwortet, um ihn „auf dem Laufenden“ zu 

halten? 

b) Wenn ja, wann, wie oft, und welchen Inhalt hatte(n) die Antwort(en)? Wir ersuchen um 

Beilage der entsprechenden Schriftstücke Ihres Hauses in Kopie. 

c) Wenn nein – warum nicht? 
 
Wie bereits oben ausgeführt, wurde dieses Schreiben an die Wirtschaftsminister der jeweiligen 

Mitgliedsstaaten gesendet. In dem Schreiben wurde lediglich ausgeführt, dass die Durchsetzung 

der EU-Binnenmarktvorschriften für Erzeugnisse der Automobilindustrie durch ein effektives und 

effizientes Marktüberwachungssystem verbessert werden müsste.  

 

Über Ersuchen des damaligen Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend erging eine 

Stellungnahme meines Ressorts an dieses Ministerium, in welchem allgemein auf die im 

Kraftfahrgesetz (KFG) vorgesehenen Steuerungs- und Kontrollinstrumente hingewiesen worden 

ist, die im Sinne einer Marktüberwachung herangezogen werden können (siehe Beilage).  
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Das Antwortschreiben des damaligen Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend ist 

meinem Ressort nicht bekannt. 

 

 

 

 

Mag. Gerald Klug 

 

 

 

 

Beilagen 
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